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Kinderbetreuung während Veranstaltungen der AWO-
Bundesakademie

Die Betreuung von Kindern, die nicht schulpflichtig sind, ist auf Anfrage und nach 
Genehmigung durch die Akademieleitung während bestimmter 
Fortbildungsveranstaltungen möglich. 

Voraussetzungen sind, dass die Räumlichkeiten am Tagungsort dafür geeignet 
sind, die Veranstaltung nicht beeinträchtigt wird und eine Betreuungsperson von 
dem/der Seminarteilnehmenden besorgt wird.
Die AWO-Akademie übernimmt nicht die Anstellung einer Betreuungperson.

Die Unterbringung der Betreuungsperson erfolgt i.d.R. im Doppelzimmer 
zusammen mit dem/der Seminarteilnehmenden und dem Kind. 

Dem/der Seminarteilnehmenden werden vom Tagungshaus die 
Verpflegungkosten für die betreuende Person direkt in Rechnung gestellt. Diese 
Kosten betragen im Haus Humboldtstein zur Zeit pro Tag 25,-€. Für das Kind 
werden Kosten für Unterkunft und Verpflegung nicht berechnet.
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